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aîliîdîsOtftttfîtlft « ^"8« «tdjt immer, ums pu weifji
P*Uii|(H|4>(UU| » pocp wiffe immer, mas pu fagfl.

biejettigen ©eroerbetreibenben etnfcbränfen Witt, bie entroeber
burcb eigene Kentniffe ober buret) einen geeigneten SteflDer*
Oertretexf bie nötigen ©arantien für richtige Sluêbtlbung ber
ifinen anoerirauten 3öalinge bieten, feit, als unburchführbar,
fatten. 2) Sie Seftimmung einer ttJtapimalpht oon ßef)r=

Itngen, welche in einem ©emerbebeteieb befc^äftigt roerben

bürfen, foil ebenfalls gefiridjen werben, Weil im Kleinbetrieb
and) eine im SerljältniS 51t ben Arbeitern grofje 3'bl oon
ßel)rlingen bodt) noeb beffer auSgebttbet roerben tonnen atS
beim gabrifbetrieb. 3) Sie fëanbelêtebrlinge finb in ben

SPiüfmtgSäroang, ben ber ©ntrourf für bie fèanbroetferlebrlinge
forbeü, einpbepben ; benn baS faufmännifdje ßefjrltngSroefen
fteeft otel liefer im Sumpf als baSjenige beS §anbroerfer§.
4) Set Sefudj ber gewerblichen gortbilbungSfcbuIen mufe
burdt) ba§ ©eroerbegefep für bie ^anbroerterleprlinge ob!i=

gatoiifd) erftärt roerben. 5) Sie fantonale Kommtffion für
baS (Jabrit= unb ©eroerberoefen fott aus 20 Dom KantonS*
rat gewählten SKitgltebem befielen, bamit fie möglicbft biek
feitig pfammengefept roerben tann. 31)r fott, aufjer ben

biSbeiigen fÇunftionen, baS gefatnie gewerbliche SilbnngSWefen,
bie SeprlingSpiüfung unb bie Surcbficbt unb ©enebmignng
ber Arbeits* unb gfabriforbnungen unterteilt fein. 6) Sie
©emtinbefommiffionen pr Iteberroadjung ber ßebrlinge nnb
Sebrmeifter (§§ 60 unb 61) fotten fatten gelaffen roerben.

7) Sie Selegiertenoerfammtung beS fatiionalen ®eroerbe=
OereinS roirb auf ben 1. ÜJtärj einberufen pr ^Begutachtung
be§ ©eroerbegefegeSetitrourfeS. („91. 3- 3-")

Sie akrfaminluttß bc§ ©enierbepcreinê güridj jar
Sefpredjiutg beé ©ewerbegefefjeS ertlärte einftimmig, bafs

Srattanben:
1. ArbeitSlofenOerficberung. 3^^ ßefnng ber „Scblufj*

folgermtgen" pm ©machten an bie Snnbesbebörben.
2. ^Befähigungsnachweis. Sericbt über baS tttefnltat ber

©rbebungen unb SSefcblufefaffung.
3. ©utacbten an baS ©ebtoeig 3nbufiriebepartement betr.

gfacbberidjie über bie ßanbeSauSfteUung in ©enf 1896.
4. görberung ber SerufSldjre beim ttfteifter. 3«n>enbung

Don Setträgen un ßebrmeifter.
5. Dtebifion Doit Art. 15 beS ßebroertrageS.
6. SßeitereS Sorgeben beireffenb Softulaie <Sdf)eiöegger.

7. SiDerfe HJtiiteilungen.
8. Sittfällige Anregungen.

Serôanbêtoejen.
Ser fßorfiaitb beë ïantmialen prd)enfcf)en ©enterbe*

beretnê bat in tjortfeeung ber SBeratnng beS ©eroerbe*
gefepeSentrourfS am 2. b?. folgenbe Sefcblüffe gefafet :

1) § 29, Welcher bie SefugniS ßebrlinge p booten nur auf

Sdjuicijeriftljtr ©eiucrkumiit.
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praktische Slätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Holdinghausen.

Organ für die offizielle« KMikalioneu des schmiz. Gemrbevereivs.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 30, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Austrägen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den Februar

Machpuinruch ' Sage nicht immer, was Au weißt.
MbchrUfPI-Ulll » Doch wisse immer, was Du sagst.

diejenigen Gewerbetreibenden einschränken will, die entweder
durch eigene Kentnisse oder durch einen geeigneten Stellver-
Vertreter' die nötigen Garantien für richtige Ausbildung der

ihnen anvertraute Zöglinge bieten, soll, als undurchführbar,
fallen. 2) Die Bestimmung einer Maximalzahl von Lehr-
lingen, welche in einem Gewerbebetrieb beschäftigt werden
dürfen, soll ebenfalls gestrichen werden, weil im Kleinbetrieb
auch eine im Verhältnis zu den Arbeitern große Zibl von
Lehrlingen doch noch besser ausgebildet werden können als
beim Fabrikbetrieb. 3) Die Handelslehrlinge sind in den

Prüfungszwang, den der Entwurf für die Handwerkerlehrlinge
fordert, einzubeziehen; denn das kaufmännische Lehrlingswesen
steckt viel tiefer im Sumpf als dasjenige des Handwerkers.
4) Der Besuch der gewerblichen Fortbildungsschulen muß
durch das Gewerbegesetz für die Handwerkerlehrlinge obli-
gatorisch erklärt werden. 5) Die kantonale Kommission für
das Fabrik- und Gewerbewesen soll ans 20 vom Kantons-
rat gewählten Mitgliedern bestehen, damit sie möglichst viel-
fertig zusammengesetzt werden kann. Ihr soll, außer den

bisherigen Funktionen, das gesamte gewerbliche Bildungswesen,
die Lehrlingsprüfung und die Durchsicht und Genehmigung
der Arbeils- und Fabrikordnungen unterstellt sein. 6) Die
Gemcindekommissionen zur Ueberwachung der Lehrlinge und
Lehrmeister <M 60 nnd 61) sollen fallen gelassen werden.
7) Die Delegiertenversammlung des kantonalen Gewerbe-
Vereins wird auf den 1. März einberufen zur Begutachtung
des Gewerbegesetzesentwnrfes. („N. Z. Z.")

Die Versammlung des Gewerbevereins Zürich zur
Besprechung des Gewerbegesetzes erklärte einstimmig, daß

Traktanden:
1. Arbeitslosenversicherung. Zweite Lesung der „Schluß-

folgerungen" zum Gutachten an die Bundesbehörden.
2. Befähigungsnachweis. Bericht über das Resultat der

Erhebungen und Beschlußfassung.
3. Gutachten an das Schweiz Jndustriedepartement betr.

Fachberichte über die Landesausstellung in Genf 1896.
4. Förderung der Berufslehre beim Meister. Zuwendung

von Beiträgen an Lehrmeister.
5. Revision von Art. 15 des Lehrvertrages.
6. Weiteres Vorgehen betreffend Postulate Scheidegger.
7. Diverse Mitteilungen.
8. Allfällige Anregungen.

Verbandswesen.
Der Vorstand des kantonalen zürcherischen Gewerbe-

Vereins hat in Fortsetzung der Beratung des Gewerbe-
g es e tz e s e n t w u r f s am 2 ds. folgende Beschlüsse gefaßt:
1) § 29, welcher die Befugnis Lehrlinge zu hatten nur auf

Schmizerischer Gewerbevkret«.

Sitzung
des

Centralvorftaudes
Montag den 10. Februar,

vormittags halb 11 Uhr,
in uiiscrcm Bureau in Zürich.
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